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Beschluss:
Beschluss über die 1. Änderung des Betreiber- und Überlassungsvertrages zwischen der Stadt
Meyenburg und dem Modemuseum Schloss Meyenburg e. V. vom 26. / 28.05.2015       

Sachverhaltsdarstellung:
In der Stadtverordnetenversammlung vom 27.05.2015 wurde der Betreiber- und Überlassungsvertrag
mit dem Modemuseum Schloss Meyenburg e.V. geschlossen. Dieser war notwendig, weil die Stadt
über eine Förderung des Landes Brandenburg und der Kulturstiftung der Länder Teile der Sammlung
Josephine Edle von Krepl angekauft hat. Eine der Bedingungen aus dem Fördermittelbescheid war,
dass die Objekte aus der Sammlung über mindestens 10 Jahre in einem Museum der Öffentlichkeit
präsentiert werden. Diese Aufgabe hat die Stadt über den obigen Vertrag dem Modemuseum Schloss
Meyenburg e.V. übertragen. Gemäß § 2 Nr. 2 des Vertrages beläuft sich die Vertragslaufzeit auf
mindestens 10 Jahre und verlängert sich dann jeweils immer um 2 weitere Jahre, wenn er nicht
gekündigt wird.
Mit der Fusion der beiden Vereine "Freundeskreis Schloss Meyenburg e.V." und "Modemuseum
Schloss Meyenburg e.V." im Jahr 2020 zum Mode.Schloss.Meyenburg e.V. ist dieser Verein als
Rechtsnachfolger Vertragspartner der Stadt Meyenburg geworden.
Das Schloss Meyenburg ist ein Bestandteil der Zentralen Ärchäologischen Orte der Prignitz
("Zeitschätze Prignitz"). Der Grund hierfür ist die im Ostteil des Schlosses befindliche Warmluftheizung,
welche bei der Sanierung des Schlosses gefunden wurde. Diese Attraktion ist aber nicht sichtbar. Die
Möglichkeit diese Warmluftheizung den Besuchern des Schlosses zugänglich zu machen, ist bis jetzt
aus Platzgründen und der Finanzierung gescheitert. Über der Warmluftheizung befindet sich nämlich
ein Depot des Modemuseums.
Dieses wird aber über einen Fördermittelantrag des Vereins zum Teil auf den Dachboden des
Schlosses verlegt und über optische Elemente (Glasplatte) wird die Warmluftheizung einsehbar. Über
einen weiteren Fördermittelantrag möchte der Verein ein Schlosscafe über der Warmluftheizung
errichten. Hierbei wird der Boden des jetzigen Depots tiefer gesetzt und die Warmluftheizung im Keller
freigelegt. Die Umsetzung soll 2022 geschehen. Ein entsprechender Fördermittelantrag ist bereits
gestellt.
Voraussetzung für eine Förderung ist aber, dass der Verein als Antragsteller nach der Fertigstellung der
Maßnahme mindestens 12 Jahre über die hierfür notwendigen Räumlichkeiten im Ostflügel des
Schlosses verfügen kann. Der damals geschlossene Vertrag vom 26. / 28.05.2015 muss daher
verlängert werden. Der als Anlage beigefügte Vertrag regelt die Verlängerung des oben genannten
Vertrages bis zum 31.12.2034.        
Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 28 Abs. 2 Nr. 17 der Kommunalverfassung des
Landes Brandenburg über Vermögensgeschäfte der Stadt.
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt daher die 1. Änderung (Vertragsverlängerung bis zum
31.12.2034) des Betreiber- und Überlassungsvertrages zwischen der Stadt Meyenburg und dem
Modemuseum Schloss Meyenburg e. V. vom 26. / 28.05.2015.        

Gemäß § 22 i.V.m. § 31 BbgKVerf war(en) von der Beratung und Entscheidung
ausgeschlossen: Keiner / ________________________________________________
                                               (Name/n)

Vermerk: beschlossen / beschlossen mit Ergänzungen / nicht beschlossen

Falko Krassowski
ehrenamtlicher Bürgermeister
als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung

Stimmenthaltung:

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: gesetzliche Anzahl:
Nein-Stimmen: davon anwesend:


